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VeröffAnsprKonzV NW § 1 

Die Zuständigkeitsregelung in § 1 der nordrhein-westfälischen Konzentrations-

Verordnung über Ansprüche aus Veröffentlichungen vom 1. Oktober 2021 

(GV. NRW. S. 1156) erfasst auch Streitigkeiten über Ansprüche aus Veröffent-

lichungen im Internet. 

BGH, Beschluss vom 6. Juni 2023 - VI ZB 75/22 - OLG Düsseldorf 

    LG Düsseldorf 
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Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. Juni 2023 durch den Vorsit-

zenden Richter Seiters, die Richterinnen von Pentz und Müller, den Richter Böhm 

sowie die Richterin Dr. Linder 

beschlossen: 

Die Rechtsbeschwerde des Klägers gegen den Beschluss des 

16. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 29. Sep-

tember 2022 wird als unzulässig verworfen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens. 

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens beträgt 

10.000 €. 

 

Gründe: 

I. 

Der Kläger macht gegen die Beklagte Unterlassungsansprüche im Hin-

blick auf eine ihn betreffende, von einem Dritten verfasste und in einem Online-

Dienst der Beklagten veröffentlichte Bewertung geltend. 

Der Kläger ist ein eingetragener Verein, der seinen Mitgliedern verschie-

dene Service-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung von 

Wohn- und Gewerberaum anbietet. Die Beklagte bietet für Nutzer im europäi-

schen Wirtschaftsraum und in der Schweiz verschiedene Online-Dienste an, ein-

schließlich der hier streitgegenständlichen "Local Reviews". Dies sind Nutzerbe-

wertungen zu Einträgen für Orte und Einrichtungen wie Unternehmen, Ge-

schäfte, Praxen und dergleichen (sogenannte "Local Listings"). Der Kläger ist als 
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ein derartiges "Local Listing" beim Online-Dienst "Google My Business" der Be-

klagten registriert und verlangt von ihr, es zu unterlassen, eine ihn betreffende 

negative Bewertung eines Nutzers weiterhin zum Abruf bereitzuhalten. 

Das Landgericht Düsseldorf hat die Klage mit dem Kläger am 28. Juni 

2022 zugestellten Urteil abgewiesen. Der Kläger hat am 14. Juli 2022 Berufung 

beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt, die er mit einem am 19. August 

2022 eingegangenen Schriftsatz begründet hat. Er verfolgt mit der Berufung sein 

erstinstanzliches Begehren weiter. Mit Verfügung vom 30. August 2022 ist der 

Kläger darauf hingewiesen worden, dass die Berufung nicht beim zuständigen 

Berufungsgericht eingelegt worden und daher beabsichtigt sei, die Berufung als 

unzulässig zu verwerfen. Hiergegen hat sich der Kläger mit Schriftsatz vom 

5. September 2022 gewandt, mit dem er hilfsweise auch beantragt hat, die Sache 

an das Oberlandesgericht Köln zu verweisen. Das Oberlandesgericht hat die Be-

rufung des Klägers sodann gemäß § 522 Abs. 1 ZPO als unzulässig verworfen. 

Hiergegen wendet sich der Kläger mit seiner Rechtsbeschwerde. 

 

II. 

Die Rechtsbeschwerde ist statthaft (§ 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 522 

Abs. 1 Satz 4 ZPO), aber unzulässig, weil die Voraussetzungen des § 574 Abs. 2 

ZPO nicht erfüllt sind. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ergibt sich 

ihre Zulässigkeit nicht aus § 574 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, weil die Sicherung einer ein-

heitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts 

erfordern würde. Das Berufungsgericht hat den Kläger weder in seinem Anspruch 

auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes (Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung 

mit dem Rechtsstaatsprinzip) noch in seinem Anspruch auf Gewährung rechtli-

chen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt. 

3 

4 



- 4 - 

1. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im We-

sentlichen ausgeführt, die Berufung des Klägers sei unzulässig, weil sie nicht in-

nerhalb der Berufungsfrist beim zuständigen Berufungsgericht eingegangen sei. 

Dies sei hier nämlich nicht das Oberlandesgericht Düsseldorf, sondern das Ober-

landesgericht Köln. Nach § 13a Abs. 1 GVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 JustG NRW 

i.V.m. § 1 Konzentrations-Verordnung über Ansprüche aus Veröffentlichungen 

vom 1. Oktober 2021 sei die Zuständigkeit für Berufungen in den von der vorge-

nannten Konzentrations-Verordnung erfassten Streitsachen auf das Oberlandes-

gericht Köln konzentriert. Diese Regelung gelte gemäß § 2 der Konzentrations-

Verordnung für alle Berufungsverfahren, die ab dem 1. Januar 2022 anhängig 

geworden seien. 

Ohne Erfolg mache der Kläger hiergegen geltend, die genannte Konzen-

trations-Verordnung bezöge sich nicht auf Internetveröffentlichungen. Dagegen 

spreche schon der Wortlaut von § 119a Abs. 1 Nr. 5 GVG, auf den sich § 1 Kon-

zentrations-Verordnung beziehe. Auch nach dem ausdrücklichen Willen des Ge-

setzgebers erfasse § 119a Abs. 1 Nr. 5 GVG auch Veröffentlichungen in digitalen 

Medien. Eine Zuständigkeit des Oberlandesgerichts Düsseldorf für das vorlie-

gende Verfahren ergebe sich entgegen der Ansicht des Klägers auch nicht aus 

der Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit für Streitigkeiten aus den Be-

reichen der Unternehmenstransaktionen (Mergers & Acquisitions), der Informati-

onstechnologie und Medientechnik sowie der Erneuerbaren Energien vom 

22. November 2021. 

Eine Verweisung des Rechtsstreits in analoger Anwendung des § 281 

ZPO an das zuständige Berufungsgericht komme nicht in Betracht. Angesichts 

der eindeutig formulierten Konzentrations-Verordnung über die Ansprüche aus 

Veröffentlichungen werde keine schwierige Zuständigkeitsfrage aufgeworfen, zu 

der mit guten Gründen unterschiedliche Auffassungen vertreten werden könnten. 
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2. Der angefochtene Beschluss hält rechtlicher Überprüfung stand. 

a) Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass für das 

Berufungsverfahren im Streitfall nach der auf der Grundlage des § 13a Abs. 1 

GVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom nord-

rhein-westfälischen Ministerium der Justiz erlassenen Konzentrations-Verord-

nung über Ansprüche aus Veröffentlichungen vom 1. Oktober 2021 (GV. NRW. 

S. 1156; im Folgenden: Konzentrations-Verordnung NW) allein das Oberlandes-

gericht Köln zuständig ist. 

aa) Der vorliegende Rechtsstreit fällt nach seinem Gegenstand in den An-

wendungsbereich des § 1 Konzentrations-Verordnung NW, der bestimmt, dass 

die Entscheidungen der Oberlandesgerichte über Berufungen und Beschwerden 

in Streitigkeiten über Ansprüche aus Veröffentlichungen durch Druckerzeug-

nisse, Bild- und Tonträger jeder Art, insbesondere in Presse, Rundfunk, Film und 

Fernsehen, für die gemäß § 119a Abs. 1 Nr. 5 GVG ein oder mehrere Zivilsenate 

gebildet werden müssen, für die Bezirke aller Oberlandesgerichte des Landes 

Nordrhein-Westfalen dem Oberlandesgericht Köln zugewiesen werden. Die Par-

teien streiten über Ansprüche aus Veröffentlichungen im Sinne dieser Vorschrift. 

(1) Der Kläger nimmt die Beklagte auf Unterlassung der Veröffentlichung 

einer ihn belastenden Bewertung in Anspruch, weil diese ihn in seinem Unter-

nehmenspersönlichkeitsrecht verletze. Dass es sich bei dieser Bewertung nicht 

um eine Äußerung der Beklagten, sondern eines Dritten handelt, die durch die 

Beklagte der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, steht der Anwendung des 

§ 1 Konzentrations-Verordnung NW - anders als der Kläger offenbar meint - nicht 

entgegen. Eine Einschränkung dahingehend, dass die streitgegenständliche Ver-

öffentlichung eine eigene Äußerung des Inanspruchgenommenen betreffen 
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muss, lässt sich weder dieser Vorschrift noch dem von ihr in Bezug genommenen 

§ 119a Abs. 1 Nr. 5 GVG entnehmen. 

(2) Entgegen der Ansicht des Klägers ist nicht daran zu zweifeln, dass 

§ 1 Konzentrations-Verordnung NW auch Streitigkeiten über Ansprüche aus ei-

ner Veröffentlichung im Internet erfasst, wie sie vorliegend in Rede steht, auch 

wenn dieses Medium in der Vorschrift nicht ausdrücklich genannt wird. Durch die 

Formulierung, dass die Konzentration Berufungen und Beschwerden in Streitig-

keiten über Ansprüche aus Veröffentlichungen durch Druckerzeugnisse, Bild- 

und Tonträger jeder Art erfassen soll (die Medien Presse, Rundfunk, Film und 

Fernsehen werden nur beispielhaft genannt), hat der Verordnungsgeber zum 

Ausdruck gebracht, dass die Art des für die Veröffentlichung verwendeten Medi-

ums für den Anwendungsbereich der Vorschrift nicht ausschlaggebend sein soll. 

(a) Für die insoweit wortidentische und von § 1 Konzentrations-Verord-

nung NW in Bezug genommene Regelung in § 119a Abs. 1 Nr. 5 GVG wie für 

die entsprechend formulierten Bestimmungen in § 72a Abs. 1 Nr. 5 GVG und 

§ 348 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe a ZPO ist allgemein anerkannt, dass sie 

auch Veröffentlichungen in digitalen Medien - also auch im Internet - erfassen 

(vgl. OLG Nürnberg, NJW-RR 2021, 571 Rn. 11 f.; OLG Karlsruhe, NJW-RR 

2016, 1158 Rn. 15; Feldmann in BeckOK GVG, Stand 15.02.2023, § 72a 

Rn. 16a; Fischer in BeckOK ZPO, Stand 01.03.2023, § 348 Rn. 17; Pabst in 

MünchKomm ZPO, 6. Aufl., § 72a GVG Rn. 25; Stackmann in MünchKomm ZPO, 

6. Aufl., § 348 Rn. 49; Wittschier in Musielak/Voit, ZPO, 20. Aufl., § 348 Rn. 7; 

Bartel in Stein/Jonas, ZPO, 23. Aufl., § 348 Rn. 19; Fölsch, NJW 2020, 801, 802). 

Insoweit müssen die Begriffe "Druckerzeugnisse, Bild- und Tonträger jeder Art" 

weit verstanden werden; auf die Art der Verkörperung kommt es nicht an. 
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Zur Begründung werden insbesondere die einschlägigen Gesetzesmate-

rialien herangezogen. Für das Begriffsverständnis des § 119a Abs. 1 Nr. 5 GVG 

verweist der Gesetzentwurf der Bundesregierung auf die Ausführungen zum ent-

sprechend formulierten § 72a GVG (BT-Drucks. 19/13828, S. 23). Dort heißt es 

(BT-Drucks. 19/13828, S. 22): "§ 72a Absatz 1 Nr. 5 GVG-E betrifft wie § 348 Ab-

satz 1 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe a ZPO insbesondere Streitigkeiten wegen Verlet-

zungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder des Gewerbebetriebs, wenn 

diese als Folge von Veröffentlichungen durch Presse, Film, Rundfunk oder an-

dere - auch digitale - Medien geltend gemacht werden". In der Gesetzesbegrün-

dung zur Einführung des § 348 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe a ZPO heißt es 

entsprechend (BT-Drucks. 14/4722, S. 88): "Die unter Buchstabe a genannten 

Sachgebiete können Streitigkeiten wegen Verletzung des allgemeinen Persön-

lichkeitsrechts, des wirtschaftlichen Rufes und der Ehre betreffen, sowie entspre-

chende Streitigkeiten bei Verletzung des Rechts am eingerichteten und ausge-

übten Gewerbebetrieb, wenn dies als Folge von Veröffentlichungen durch 

Presse, Film, Rundfunk oder andere Medien, etwa das Internet, geltend gemacht 

ist". 

(b) Vor diesem Hintergrund erscheint es ausgeschlossen, dass der Ver-

ordnungsgeber den Anwendungsbereich des § 1 Konzentrations-Verordnung 

NW enger fassen und Veröffentlichungen im Internet ausschließen wollte. Ein 

sachlicher Grund hierfür wäre auch nicht ersichtlich. Die Beschwerdeerwiderung 

weist insoweit zu Recht darauf hin, dass Internetveröffentlichungen in der heuti-

gen Medienwelt einen erheblichen Anteil der Veröffentlichungen in Wort und Bild 

ausmachen und in gleichem Maße - wenn nicht stärker - persönlichkeitsrechts-

relevant sein können wie Veröffentlichungen in herkömmlichen Medien. Es liegt 

deshalb auf der Hand, dass der Gesetzgeber diese von der Sonderzuständigkeit 

nicht ausschließen wollte. 
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(3) Anders als die Rechtsbeschwerde meint, wird die ausschließliche Zu-

ständigkeit des Oberlandesgerichts Köln für das vorliegende Berufungsverfahren 

auch nicht durch die Bestimmungen der Verordnung über die gerichtliche Zustän-

digkeit für Streitigkeiten aus den Bereichen der Unternehmenstransaktionen 

(Mergers & Acquisitions), der Informationstechnologie und Medientechnik sowie 

der Erneuerbaren Energien vom 22. November 2021 (GV. NRW. S. 1340; im Fol-

genden: Zuständigkeits-Verordnung NW) in Frage gestellt. Insoweit kann dahin-

stehen, ob sich der Gegenstand des Streitfalls auch unter den Begriff der Strei-

tigkeiten aus dem Bereich Informationstechnologie und Medientechnik im Sinne 

von § 2 Zuständigkeits-Verordnung NW subsumieren ließe. Selbst wenn dies der 

Fall wäre, würde dies an der Zuständigkeitszuweisung gemäß § 1 Konzentrati-

ons-Verordnung NW nichts ändern: 

Nach § 2 Abs. 1 i.V.m. § 4 Nr. 2 Zuständigkeits-Verordnung NW ist für Be-

rufungsverfahren, deren wesentlicher Gegenstand den Bereich der Kommunika-

tions- und Informationstechnologie im Sinne von § 348 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Buch-

stabe j ZPO betrifft und deren Gegenstandswert 100.000 € übersteigt, für die Be-

zirke aller Oberlandesgerichte des Landes Nordrhein-Westfalen das Oberlandes-

gericht Köln zuständig. Für Verfahren (mit einem Gegenstandswert über 

100.000 €), die vor Inkrafttreten der Verordnung am 1. Januar 2022 erstinstanz-

lich anhängig geworden sind, verbleibt es gemäß §§ 6, 7 der Verordnung für den 

gesamten Rechtszug bei der bisherigen Zuständigkeit. Damit trifft die Zuständig-

keits-Verordnung NW aber entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde, die in-

soweit geltend macht, "bisherige" Zuständigkeit bis 31. Dezember 2021 sei die 

des Landgerichts/Oberlandesgerichts Düsseldorf, schon deshalb keine von § 1 

Konzentrations-Verordnung NW abweichende Zuständigkeitsregelung für das 

streitgegenständliche Berufungsverfahren, weil dessen Gegenstandswert - auch 

nach Ansicht des Klägers - unter 100.000 € liegt. 
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bb) Ebenfalls nicht zu beanstanden ist es, dass das Berufungsgericht den 

zeitlichen Anwendungsbereich der Konzentrations-Verordnung NW für eröffnet 

gehalten hat. Nach § 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 Konzentrations-Verordnung NW ver-

bleibt es für Verfahren, die vor Inkrafttreten der Verordnung am 1. Januar 2022 

anhängig geworden sind, bei der bisherigen Zuständigkeit. Das Berufungsgericht 

ist zu Recht davon ausgegangen, dass insoweit die Anhängigkeit des Berufungs-

verfahrens maßgeblich ist, die vorliegend nach dem 1. Januar 2022 eingetreten 

ist. Entgegen der Ansicht des Klägers ist für den zeitlichen Anwendungsbereich 

nicht auf die Anhängigkeit des Verfahrens in erster Instanz abzustellen. Da die 

Konzentrations-Verordnung NW ausschließlich die Zuständigkeit für Berufungs- 

und Beschwerdeverfahren regelt, kann der Begriff "Verfahren" in § 2 nur so ver-

standen werden, dass er vor dem Inkrafttreten anhängig gewordene Rechtsmit-

telverfahren meint. Dementsprechend hat derselbe Verordnungsgeber in dem 

bereits erwähnten § 6 Zuständigkeits-Verordnung NW, die sowohl erst- als auch 

zweitinstanzliche Zuständigkeiten betrifft, eine andere Formulierung gewählt und 

ausdrücklich auf den Zeitpunkt der erstinstanzlichen Anhängigkeit als für die zeit-

liche Anwendbarkeit der Verordnung maßgeblich abgestellt. Es ist auch kein 

sachlicher Grund dafür ersichtlich, warum, soweit es allein um die Zuständigkeit 

für Rechtsmittelverfahren geht, der Zeitpunkt der erstinstanzlichen Anhängigkeit 

maßgeblich sein sollte. 

b) Das Berufungsgericht hat die Berufung daher zu Recht gemäß § 522 

Abs. 1 Satz 2 ZPO als unzulässig verworfen und dem hilfsweisen Antrag des 

Klägers auf Verweisung des Rechtsstreits an das zuständige Oberlandesgericht 

Köln nicht entsprochen. Es ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Berufung 

fristwahrend nur bei dem von der Regelung des § 1 Konzentrations-Verordnung 

NW vorgegebenen Berufungsgericht eingelegt werden konnte. 
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aa) Eine Aufspaltung der Rechtsmittelzuständigkeit für die Einlegung ei-

nerseits und die Entscheidung über das Rechtsmittel andererseits scheidet in der 

Regel aus. Eine mit Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip unverein-

bare Zugangshürde wird dadurch im Allgemeinen nicht errichtet, weil sich die 

Parteien in der Berufungsinstanz durch Rechtsanwälte vertreten lassen müssen, 

die mit der Materie des Berufungsverfahrens vertraut sind und die anhand der 

Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes, der einschlägigen landesrechtli-

chen Bestimmungen und der Einteilung der Gerichtsbezirke in der Regel un-

schwer das richtige Rechtsmittelgericht feststellen können. Vor diesem Hinter-

grund kann eine bei dem falschen Berufungsgericht eingelegte Berufung, die 

nicht rechtzeitig in die Verfügungsgewalt des richtigen Berufungsgerichts ge-

langt, in der Regel auch nicht in entsprechender Anwendung von § 281 ZPO an 

dieses Gericht verwiesen werden. Vielmehr ist die Berufung als unzulässig zu 

verwerfen (vgl. BGH, Urteil vom 9. Dezember 1999 - III ZR 73/99, VersR 2001, 

392, juris Rn. 10; Beschluss vom 10. Dezember 2009 - V ZB 67/09, WuM 2010, 

107 Rn. 9 mwN). 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine fristwahrende 

Berufungseinlegung bei dem funktionell unzuständigen Berufungsgericht und die 

Möglichkeit einer Verweisung entsprechend § 281 ZPO jedoch ausnahmsweise 

dann zu bejahen, wenn die Zuständigkeitsfrage für bestimmte Fallgruppen noch 

nicht höchstrichterlich geklärt ist und man über deren Beantwortung mit guten 

Gründen unterschiedlicher Auffassung sein kann (vgl. BGH, Beschlüsse vom 

12. November 2015 - V ZB 36/15, WuM 2016, 122 Rn. 12; vom 10. Dezember 

2009 - V ZB 67/09, WuM 2010, 107 Rn. 10 f.; vgl. auch BGH, Urteil vom 9. De-

zember 1999 - III ZR 73/99, VersR 2001, 392, juris Rn. 11 ff.; Beschluss vom 

22. März 2016 - I ZB 44/15, MDR 2016, 1042 Rn. 18). 
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bb) Nach diesen Grundsätzen kam vorliegend eine Verweisung an das für 

das Berufungsverfahren zuständige Oberlandesgericht Köln entsprechend § 281 

ZPO nicht in Betracht. Zwar ist die Frage, ob § 1 Zuständigkeits-Verordnung NW 

auch Unterlassungsklagen bezüglich einer Veröffentlichung im Internet erfasst, 

bislang höchstrichterlich noch nicht entschieden. Sie ist aber - wie oben ausge-

führt - eindeutig zu bejahen (so auch OLG Köln, BeckRS 2022, 24657 Rn. 4). Der 

Kläger nennt auch keine Stimme in Rechtsprechung oder Literatur, die anderer 

Auffassung wäre. Hinsichtlich der zeitlichen Anwendbarkeit des § 1 Konzentrati-

ons-Verordnung NW bestehen ebenfalls keine Unsicherheiten. Ob eine Streitig-

keit über Ansprüche aus Veröffentlichungen im Sinne dieser Vorschrift zugleich 

eine Streitigkeit aus dem Bereich der Informationstechnologie und Medientechnik 

im Sinne des § 2 Zuständigkeits-Verordnung NW darstellen kann, ist für die Be-

stimmung des zuständigen Berufungsgerichts im Streitfall ohne Bedeutung (vgl. 

dazu oben unter II.2.a) aa) [3]). 

Seiters  von Pentz Müller 

 
  Böhm Linder 

Vorinstanzen: 
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 22.06.2022 - 12 O 292/20 -  
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 29.09.2022 - I-16 U 155/22 -  
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Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. September 2023 durch den 

Vorsitzenden Richter Seiters, die Richterinnen von Pentz und Müller, den Richter 

Böhm und die Richterin Dr. Linder 

 

beschlossen: 

 

Der Beschluss vom 6. Juni 2023 wird wegen offenbarer Unrichtigkeit ge-

mäß § 319 Abs. 1 ZPO dahingehend berichtigt, dass es auf Seite 11, 

Rn. 22 im zweiten Satz statt "§ 1 Zuständigkeits-Verordnung NW" richtig 

"§ 1 Konzentrations-Verordnung NW" heißen muss. 

 

Seiters von Pentz Müller 

 Böhm Linder 

 

 


